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Die Verhandlungen zwischen
der EFTA und EG iiber den
Europdischen Wirtschaftsraum
(EWR) laufen auf Hochtouren.
Gegenstand sind in den kom-
menden Wochen vor allem auch
die Richtlinien iiber das 6ffentli-
che Beschaffungswesen. Diese
Richtlinien sind fiir die EG-
Staaten inzwischen bereits in
Kraft getreten. Sie schreiben
unter anderem vor, dass alle

Fremdarbeiterkontingentierung
daran gehindert werden.

Fiir die Baugewerkschaften ent-
scheidend ist, dass es in diesem
Prozess der Offnung der Bau-
mirkte gelingt, die bestehenden
sozialen Rechte, also die Ar-
beitsbedingungen und die Ar-
beitsschutzvorschriften fiir die
Bauarbeiter zu erhalten bzw. zu
verbessern. Und gerade hier
mussten die Gewerkschaften

Soziale Rechte fiir
Bauarbeit sichern!

offentlichen Bauvorhaben, die
den Wert von 5 Millionen ECU
(etwa 9 Millionen Franken)
iibersteigen, europaweit ausge-
schrieben werden miissen. Die
Richtlinien werden auch die
Basis fiir den EFTA-EG-
Vertrag sein, der gemiss
Fahrplan des Bundesrates be-
reits auf den 1.1.1993 in Kraft
treten soll.

Das Amt fiir Bundesbauten hat
inzwischen errechnet, dass in
der Schweiz aufgrund dieser
Bestimmungen zur Zeit etwa die
Halfte aller 6ffentlichen Bauten

europaweitausgeschrieben wer-
den missten. Ausldandischen
Bauunternehmern miissten dann
die gleichen Chancen einge-
rdaumt’ werden, sich fiir diese
Auftrige zu bewerben. Sie diirf-
ten weder durch Schweizer
Normen noch durch unsere

einen empfindlichen Riick-
schlag einstecken: Wihrend die
EG-Richtlinien in der vom Eu-
ropdischen Parlament verab-
schiedeten Version vorschrie-
ben, dass Bauunternehmer bei
offentlichen Auftragen die loka-
len  Arbeitsschutzbestimmun-
gen und Arbeitsbedingungen
(Gesamtarbeitsvertrdge) einzu-
halten haben, ist diese Bestim-
mung vom EG-Ministerrat in
letzter Minute nochmals abge-
schwicht worden. Die jetzige,
giiltige Fassung ist eine Gummi-
formulierung in Form einer

Kann-Bestimmung. Sie iiber-
lasst es den jeweiligen Staaten
bzw. Auftraggebern, eine ent-
sprechende Verpflichtung fiir

submittierende ~ Unternehmer
vorzuschreiben. Auch gibt es
einen Interpretationsspielraum
dariiber, was genau unter Ar-

beitsschutzbestimmungen und
Arbeitsbedingungen zu verste-
hen ist.

Bei den Verhandlungen der
EFTA-EG wird jetzt iiber die
Interpretation dieser Bestim-
mungen (Artikel 22a der Bau-
koordinierungsrichtlinie) — ge-
sprochen. Dabei soll verdeut-
licht werden, was die offentli-
chen Auftraggeber regeln kon-
nen oder sollen. Schliesslich
sollte es auch gewisse Richtli-
nien geben, wie die einzelnen
Staaten diese Bestimmungen in
ihr nationales Recht aufnehmen
konnen.

In der Schweiz gibt es bereits
heute drei Ebenen, die weitge-
hend der «Kann-Formulierung»
in den EG-Richtlinien entspre-
chen: Die meisten 6ffentlichen
Korperschaften in der Schweiz
schreiben die Einhaltung der
Gesamtarbeitsvertrage als Be-
dingung in ihren Submissions-
ordnungen fest. Diese Bestim-
mungen sollten auch nach 1993
bestehen bleiben bzw. noch pra-
zisiert werden. Hinzukommtdie
Allgemeinverbindlichkeit des
Landesmantelvertrages, welche
die Arbeitsbedingungen dieses
Vertrages fiir alle in der Schweiz
ausgefiihrten Bauarbeiten vor-
schreibt. Schliesslich gibt es die
Ausldnderverordnung, welche
die Einhaltung der ortsiiblichen
Arbeitsbedingungen fiir die Er-
teilung von Arbeitsbewilligun-
gen voraussetzt.

Klar scheint uns, dass gemiss
den einzelnen Submissionsver-
ordnungen jenen Arbeitsbedin-
gungen Rechnung zu tragen ist,
«die dort gelten, wo die Bau-
arbeiten auszufithren sind»
(Artikel 22a, EG-Baukoordinie-
rungsrichtlinie). Dies entspricht
auch der Bestimmung unserer
Ausldnderverordnung. Die Kar-
tellkommission hatte in ihrem
Bericht zum schweizerischen
Submissionswesen noch aus-
driicklich das «Domizilprinzip»
vertreten, das besagt, das nur
diejenigen Arbeitsbedingungen
vorgeschrieben werden koénnen,
die am Ort des Geschiftssitzes
der Firma gelten. Angesichts der
herrschenden Praxis und der
Richtlinien der EG scheint die
Kartellkommission jetzt aller-
dings auch auf das «Ausfiih-
rungsprinzip» umzuschwenken.
Fiir uns ist auch klar, dass un-

ter «Arbeitsbedingungen» alle
wichtigen GAV-Artikel, insbe-
sondere auch die Lohn- und
Arbeitszeitbestimmungen  zu
verstehen sind. Das gleiche
muss fiir die Arbeitsschutzbe-
stimmungen gelten, die im
Arbeitsgesetz und in den Ver-
ordnungen des Unfallversiche-
rungsgesetzes festgeschrieben
sind.

Ganz neu wird sich nach 1992

das Problem der Durchsetzung
und Kontrolle solcher Submis-
sionsbestimmungen stellen. Bei
ausldndischen Firmen wird z.B.
die Kontrolle der Einhaltung
von vertraglichen Lohnen
schwieriger sein, da die Lohne
vielleicht in Paris oder Lissabon
festgelegt und verbucht werden.
Hier wird es seitens der Behor-
den nétig sein, neue Bewelis-,
Kontroll- und Sanktionsmecha-
nismen vorzuschreiben, wobei
die Vertragspartner sicher auch
gewisse Aufgaben iibernehmen
miissen.
Die GBH stellt sich nicht gegen
eine Offnung der Baumirkte
und lehnt Protektionismus
grundsitzlich ab. Die sozialen
Rechte der Arbeitnehmer diirfen
im gemeinsamen Europdischen
Wirtschaftsraum aber nicht un-
ter die Rdder kommen. Die ent-
sprechenden Richtlinien fiir die
Bauwirtschaft miissen deshalb
so interpretiert und ins schwei-
zerische Recht umgesetzt wer-
den, dass ein Sozialdumping
verunmoglicht wird und der
Spielraum fiir Verbesserungen
im Bereich der Arbeitsbedin-
gungen erhalten bleibt.

Hans Baumann

13



	EG-Binnenmarkt : soziale Rechte für Bauarbeit sichern!

